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ÜBEREINKOMMEN

über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen (*)

PRÄAMBEL

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN DES VERTRAGES ZUR GRÜNDUNG DER
EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT —

in dem "Wunsch, Artikel 220 des genannten Vertrages auszuführen, in dem sie sich verpflichtet
haben, die Vereinfachung der Förmlichkeiten für die gegenseitige Anerkennung und Vollstrek­
kung gerichtlicher Entscheidungen sicherzustellen,

in dem Bestreben , innerhalb der Gemeinschaft den Rechtsschutz der dort ansässigen Personen zu
verstärken,

in der Erwägung, daß es zu diesem Zweck geboten ist, die internationale Zuständigkeit ihrer
Gerichte festzulegen, die Anerkennung von Entscheidungen zu erleichtern und ein beschleunigtes
Verfahren einzuführen, um die Vollstreckung von Entscheidungen sowie von öffentlichen Ur­
kunden und gerichtlichen Vergleichen sicherzustellen —

haben beschlossen , dieses Übereinkommen zu schließen, und haben zu diesem Zweck zu ihren
Bevollmächtigten ernannt :

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER:

Herrn Pierre HARMEL,

Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Herrn Willy BRANDT,

Vizekanzler

Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK:

Herrn Michel DEBRÉ:

Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK:

Herrn Giuseppe MEDICI,

Minister für Auswärtige Angelegenheiten;

(*) Text in der Fassung des Beitrittsübereinkommens.
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SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG :

Herrn Pierre GRÉGOIRE,

Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE:
Herrn J. M. A. H. LUNS,

Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;

DIESE im Rat vereinigten Bevollmächtigten SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, ohne Rück­
sicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten
dieses Staates zu verklagen.

Auf Personen, die nicht dem Staat, in dem sie ihren
Wohnsitz haben, angehören, sind die für Inländer
maßgebenden Zuständigkeitsvorschriften anzuwen­
den.

Artikel 3

Personen, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet
eines Vertragsstaats haben, können vor den Gerichten
eines anderen Vertragsstaats nur gemäß den Vor­
schriften des 2 . bis 6. Abschnitts verklagt werden.

TITEL I

ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

Dieses Ubereinkommen ist in Zivil- und Handelssa­
chen anzuwenden, ohne daß es auf die Art der Ge­
richtsbarkeit ankommt. Es erfaßt insbesondere nicht
Steuer- und Zollsachen sowie verwaltungsrechtliche
Angelegenheiten ( 1 ).

Es ist nicht anzuwenden auf:

1 . den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfä­
higkeit sowie die gesetzliche Vertretung von natür­
lichen Personen, die ehelichen Güterstände, das
Gebiet des Erbrechts einschließlich des Testa­
mentsrechts ;

2. Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren ;

3 . die soziale Sicherheit ;

4. die Schiedsgerichtsbarkeit .

TITEL II

ZUSTÄNDIGKEIT

1 . Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

Artikel 2

Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Übereinkom­
mens sind Personen, die ihren Wohnsitz in dem

Insbesondere können gegen diese Personen nicht gel­
tend gemacht werden :

— in Belgien : Artikel 15 des Zivilgesetzbuches (Code
civil — Burgerlijk Wetboek) sowie Artikel 638 der
Zivilprozeßordnung (Code judiciaire — Gerechte­
lijk Wetboek);

— in Dänemark : Artikel 248 Absatz 2 der Zivilpro­
zeßordnung (Lov om rettens pleje) und Kapitel 3
Artikel 3 der Zivilprozeßordnung für Grönland
(Lov for Grønland om rettens pleje);

— in der Bundesrepublik Deutschland : § 23 der
Zivilprozeßordnung;

— in Frankreich : Artikel 14 und 15 des Zivilgesetz­
buches (Code civil);

— in Irland : Vorschriften , nach denen die Zustän
digkeit durch Zustellung eines das Verfahren ein­
leitenden Schriftstücks an den Beklagten während
dessen vorübergehender Anwesenheit in Irland
begründet wird;

( J ) Satz 2 angefügt gemäß Artikel 3 des Beitrittsüberein­
kommens .
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— in Italien: Artikel 2, Artikel 4 Nummern 1 und 2
der Zivilprozeßordnung (Codice di procedura
civile);

— in Luxemburg : Artikel 14 Und 15 des Zivilgesetz­
buches (Code civil);

— in den Niederlanden : Artikel 126 Absatz 3 und
Artikel 127 der Zivilprozeßordnung (Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering);

rechtigte seinen Wohnsitz oder seinen gewöhn­
lichen Aufenthalt hat, oder im Falle einer Unter­
haltssache, über die im Zusammenhang mit einem
Verfahren in bezug auf den Personenstand zu ent­
scheiden ist , vor dem nach seinem Recht für dieses
Verfahren zuständigen Gericht, es sei denn, diese
Zuständigkeit beruht lediglich auf der Staatsange­
hörigkeit einer der Parteien (2 );

3 . wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Hand­
lung, die einer unerlaubten Handlung gleichge­
stellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen
Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden,
vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädi­
gende Ereignis eingetreten ist ;

4. wenn es sich um eine Klage auf Schadensersatz
oder auf Wiederherstellung des früheren Zustan­
des handelt, die auf eine mit Strafe bedrohte
Handlung gestützt wird, vor dem Strafgericht, bei
dem die öffentliche Klage erhoben ist, soweit die­
ses Gericht nach seinem Recht über zivilrechtliche
Ansprüche erkennen kann;

5 . wenn es sich um Streitigkeiten aus dem Betrieb
einer Zweigniederlassung, einer Agentur oder einer
sonstigen Niederlassung handelt, vor dem Gericht
des Ortes , an dem sich diese befindet ;

6. wenn sie in ihrer Eigenschaft als Begründer, tru­
stee oder Begünstigter eines trust in Anspruch ge­
nommen wird, der aufgrund eines Gesetzes oder
durch schriftlich vorgenommenes oder schriftlich
bestätigtes Rechtsgeschäft errichtet worden ist, vor
den Gerichten des Vertragsstaats, auf dessen
Hoheitsgebiet der trust seinen Sitz hat (3 );

7. wenn es sich um eine Streitigkeit wegen der Zah­
lung von Berge- und Hilfslohn handelt, der für
Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten gefordert
wird, die zugunsten einer Ladung oder einer
Frachtforderung erbracht worden sind, vor dem
Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich diese
Ladung oder die entsprechende Frachtforderung
a) mit Arrest belegt worden ist, um die Zahlung

zu gewährleisten , oder
b) mit Arrest hätte belegt werden können, jedoch
dafür eine Bürgschaft oder eine andere Sicher­
heit geleistet worden ist;

diese Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn be­
hauptet wird, daß der Beklagte Rechte an der
Ladung oder an der Frachtforderung hat oder zur
Zeit der Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten
hatte (4).

— im Vereinigten Königreich : Vorschriften, nach de­
nen die Zuständigkeit begründet wird durch
a) die Zustellung eines das Verfahren einleitenden
Schriftstücks an den Beklagten während des­
sen vorübergehender Anwesenheit im Ver­
einigten Königreich;

b) das Vorhandensein von Vermögenswerten des
Beklagten im Vereinigten Königreich oder

c) die Beschlagnahme von Vermögen im Ver­
einigten Königreich durch den Kläger (*).

Artikel 4

Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in dem Hoheitsge­
biet eines Vertragsstaats , so bestimmt sich, vorbehalt­
lich des Artikels 16, die Zuständigkeit der Gerichte
eines jeden Vertragsstaats nach seinen eigenen Geset­
zen .

Gegenüber einem Beklagten, der keinen Wohnsitz in
dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat. kann sich
jede Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet
eines Vertragsstaats hat, in diesem Staat auf die dort
geltenden Zuständigkeitsvorschriften, insbesondere
auf die in Artikel 3 Absatz 2 angeführten Vorschrif­
ten, wie ein Inländer berufen, ohne daß es auf ihre
Staatsangehörigkeit ankommt.

2 . Abschnitt

Besondere Zuständigkeiten

Artikel 5

Eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet
eines Vertragsstaats hat, kann in einem anderen Ver­
tragsstaat verklagt werden :
1 . wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Ver­
trag den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor
dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung
erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre;

2 . wenn es sich um eine Unterhaltssache handelt, vor
dem Gericht des Ortes, an dem der Unterhaltsbe­

( 2) Nr. 2 geändert gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Beitritts­
übereinkommens.

( 3) Nr. 6 eingefügt gemäß Artikel 5 Absatz 4 des Beitritts­
übereinkommens.

( 4) Nr. 7 eingefügt gemäß Artikel 5 Absatz 4 des Beitritts­
übereinkommens.

( J ) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 4 des Beitrittsüberein­
kommens.
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Artikel 6

Eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet
eines Vertragsstaats hat, kann auch verklagt werden :

1 . wenn mehrere Personen zusammen verklagt wer­
den, vor dem Gericht, in dessen Bezirk einer der
Beklagten seinen Wohnsitz hat ;

2 . wenn es sich um eine Klage auf Gewährleistung
oder um eine Interventionsklage handelt, vor dem
Gericht des Hauptprozesses, es sei denn, daß diese
Klage nur erhoben worden ist, um diese Person
dem für sie zuständigen Gericht zu entziehen ;

3 . wenn es sich um eine Widerklage handelt, die auf
denselben Vertrag oder Sachverhalt wie die Klage
selbst gestützt wird, vor dem Gericht, bei dem die
Klage selbst anhängig ist.

Artikel 6a (*)

Ist ein Gericht eines Vertragsstaats nach diesem Über­
einkommen zur Entscheidung in Verfahren wegen
einer Haftpflicht aufgrund der Verwendung oder des
Betriebs eines Schiffes zuständig, so entscheidet dieses
oder ein anderes , an seiner Stelle durch das Recht
dieses Staates bestimmtes Gericht auch über Klagen
auf Beschränkung dieser Haftung.

3 . Abschnitt

Zuständigkeit für Versicherungssachen

Artikel 7

Für Klagen in Versicherungssachen bestimmt sich die
Zuständigkeit vorbehaltlich des Artikels 4 und des
Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt .

Artikel 8 ( 2 )

Der Versicherer, der seinen Wohnsitz in dem
Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, kann verklagt
werden :

1 . vor den Gerichten des Staates , in dem er seinen
Wohnsitz hat,

2 . in einem anderen Vertragsstaat vor dem Gericht
des Bezirks , in dem der Versicherungsnehmer sei­
nen Wohnsitz hat, oder

3 . falls es sich um einen Mitversicherer handelt, vor
dem Gericht eines Vertragsstaats , bei dem der
federführende Versicherer verklagt wird .

Hat ein Versicherer in dem Hoheitsgebiet eines Ver­
tragsstaats keinen Wohnsitz, besitzt er aber in einem
Vertragsstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder
sonstige Niederlassung, so wird er für Streitigkeiten
aus ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er seinen
Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet dieses Staates hätte .

Artikel 9

Bei der Haftpflichtversicherung oder bei der Versiche­
rung von unbeweglichen Sachen kann der Versicherer
außerdem vor dem Gericht des Ortes , an dem daS*
schädigende Ereignis eingetreten ist, verklagt werden.
Das gleiche gilt , wenn sowohl bewegliche als auch
unbewegliche Sachen in ein und demselben Versiche­
rungsvertrag versichert und von demselben Schadens­
fall betroffen sind .

Artikel 10

ßei der Haftpflichtversicherung kann der Versicherer
auch vor das Gericht, bei d ;m die Klage des Geschä­
digten gegen den Versicherten anhängig ist, geladen
werden, sofern dies nach dem Recht des angerufenen
Gerichts zulässig ist .

Auf eine Klage, die der Verletzte unmittelbar gegen
den Versicherer erhebt, sind die Artikel 7 bis 9 anzu­
wenden, sofern eine solche unmittelbare Klage zuläs­
sig ist .

Sieht das für die unmittelbare Klage maßgebliche
Recht die Streitverkündung gegen den Versicherungs­
nehmer oder den Versicherten vor, so ist dasselbe Ge­
richt auch für diese Personen zuständig.

Artikel 1 1

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 10 Ab­
satz 3 kann der Versicherer nur vor den Gerichten
des Vertragsstaats klagen, in dessen Hoheitsgebiet der
Beklagte seinen Wohnsitz hat, ohne Rücksicht darauf,
ob dieser Versicherungsnehmer, Versicherter oder Be­
günstigter ist.

Die Vorschriften dieses Abschnitts lassen das Recht
unberührt, eine Widerklage vor dem Gericht zu erhe­
ben, bei dem die Klage selbst gemäß den Bestimmun­
gen dieses Abschnitts anhängig ist .

Artikel 12 (3)

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im
Wege der Vereinbarung nur abgewichen werden :

1 . wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der
Streitigkeit getroffen wird oder

(1 ) Artikel eingefügt gemäß Artikel 6 des Beitrittsüberein­
kommens.

(2 ) Wortlaut geändert gemäß Artikel 7 des Beitrittsüber­
eiiikommens.

(3) Wortlaut geändert gemäß Artikel 8 des Beitrittsüber­
einkommens.
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2. wenn sie dem Versicherungsnehmer, Versicherten
oder Begünstigten die Befugnis einräumt, andere
als die in diesem Abschnitt angeführten Gerichte
anzurufen, oder

3 . wenn sie zwischen einem Versicherungsnehmer
und einem Versicherer, die zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhn­
lichen Aufenthalt in demselben Vertragsstaat
haben, getroffen ist, um die Zuständigkeit der Ge­
richte dieses Staates auch für den Fall zu begrün­
den, daß das schädigende Ereignis im Ausland ein­
getreten ist, es sei denn, daß eine solche Vereinba­
rung nach dem Recht dieses Staates nicht zulässig
ist, oder

4. wenn sie von einem Versicherungsnehmer abge­
schlossen ist, der seinen Wohnsitz nicht in einem
Vertragsstaat hat, ausgenommen soweit sie eine
Versicherung, zu deren Abschluß eine gesetzliche
Verpflichtung besteht , oder die Versicherung von
unbeweglichen Sachen in einem Vertragsstaat be­
trifft, oder

5 . wenn sie einen Versicherungsvertrag betrifft,
soweit dieser eines oder mehrere der in Artikel 12a
aufgeführten Risiken deckt.

Artikel 12a ( 1)

Die in Artikel 12 Nummer 5 erwähnten Risiken sind
die folgenden :

1 . sämtliche Schäden

a) an Seeschiffen, Anlagen vor der Küste und auf
hoher See oder Luftfahrzeugen aus Gefahren,
die mit ihrer Verwendung zu gewerblichen
Zwecken verbunden sind,

b) an Transportgütern, ausgenommen Reisege­
päck der Passagiere, wenn diese Güter aus­
schließlich oder zum Teil mit diesen Schiffen
oder Luftfahrzeugen befördert werden;

2 . Haftpflicht aller Art, mit Ausnahme der Haftung
für Personenschäden an Passagieren oder Schäden
an deren Reisegepäck,
a) aus der Verwendung oder dem Betrieb von See­

schiffen, Anlagen oder Luftfahrzeugen gemäß
Nummer 1 Buchstabe a), es sei denn, daß nach
den Rechtsvorschriften des Vertragsstaats, in
dem das Luftfahrzeug eingetragen ist, Gerichts­
standsvereinbarungen für die Versicherung sol->
eher Risiken untersagt sind,

b) für Schäden, die durch Transportgüter wäh­
rend einer Beförderung im Sinne der Nummer 1
Buchstabe b) verursacht werden ;

3 . finanzielle Verluste im Zusammenhang mit der
Verwendung oder dem Betrieb von Seeschiffen ,
Anlagen oder Luftfahrzeugen gemäß Nummer 1
Buchstabe a), insbesondere Fracht- oder Charter­
verlust ;

4. irgendein zusätzliches Risiko, das mit einem der
unter Nummern 1 bis 3 genannten Risiken in Zu­
sammenhang steht.

4. Abschnitt (2 )

Zuständigkeit für Verbrauchersachen

Artikel 13

Für Klagen aus einem Vertrag, den eine Person zu
einem Zweck abgeschlossen hat, der nicht der beruf­
lichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person
(Verbraucher) zugerechnet werden kann, bestimmt
sich die Zuständigkeit, unbeschadet des Artikels 4
und des Artikels 5 Nummer 5 , nach diesem Ab­
schnitt,

1 . wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf
Teilzahlung handelt,

2. wenn es sich um ein in Raten zurückzuzahlendes
Darlehen oder um ein anderes Kreditgeschäft han­
delt, die zur Finanzierung eines Kaufs derartiger
Sachen bestimmt sind, oder

3 . für andere Verträge, wenn sie die Erbringung einer
Dienstleistung oder die Lieferung beweglicher
Sachen zum Gegenstand haben, sofern

a) dem Vertragsabschluß in dem Staat des Wohn­
sitzes des Verbrauchers ein ausdrückliches An­
gebot oder eine Werbung vorausgegangen ist
und

b) der Verbraucher in diesem Staat die zum Ab­
schluß des Vertrages erforderlichen Rechts­
handlungen vorgenommen hat.

Hat der Vertragspartner des Verbrauchers in dem
Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats keinen Wohnsitz,
besitzt er aber in einem Vertragsstaat eine Zweignie­
derlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung, so
wird er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behan­
delt, wie wenn er seinen Wohnsitz in dem Hoheitsge­
biet dieses Staates hätte.

Dieser Abschnitt ist nicht auf Beförderungsverträge
anzuwenden.

Artikel 14

Die Klage eines Verbrauchers gegen die andere Ver­
tragspartei kann entweder vor den Gerichten des Ver­

(*) Artikel eingefügt gemäß Artikel 9 des Beitrittsüberein­
kommens.

(2) Wortlaut geändert gemäß Artikel 10 des Beitrittsüber­
einkommens.
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Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinter­
legung oder Registrierung bedürfen, zum Gegen­
stand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in
dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Regi­
strierung beantragt oder vorgenommen worden ist
oder aufgrund eines zwischenstaatlichen Überein­
kommens als vorgenommen gilt ;

5 . für Verfahren, welche die Zwangsvollstreckung
aus Entscheidungen zum Gegenstand haben, die
Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsge­
biet der Zwangsvollstreckung durchgeführt wer­
den soll oder durchgeführt worden ist .

6 . Abschnitt

Vereinbarung über die Zuständigkeit

Artikel 17 (*)
Haben die Parteien, von denen mindestens eine
ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertrags­
staats hat, vereinbart, daß ein Gericht oder die Ge­
richte eines Vertragsstaats über eine bereits entstan­
dene Rechtsstreitigkeit oder über eine künftige aus
einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende
Rechtsstreitigkeit entscheiden sollen, so sind dieses
Gericht oder die Gerichte dieses Staates ausschließlich
zuständig. Eine solche Gerichtsstandsvereinbarung
muß schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestä­
tigung oder im internationalen Handelsverkehr in
einer Form geschlossen werden, die den internationa­
len Handelsbräuchen entspricht, die den Parteien be­
kannt sind oder die als ihnen bekannt angesehen wer­
den müssen . Wenn eine solche Vereinbarung von Par­
teien geschlossen wurde, die beide ihren Wohnsitz
nicht im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, so
können die Gerichte der anderen Vertragsstaaten
nicht entscheiden, es sei denn, das vereinbarte Gericht
oder die vereinbarten Gerichte haben sich rechtskräf­
tig für unzuständig erklärt.
Ist in schriftlich niedergelegten ?rwsi-Bedingungen be­
stimmt, daß über Klagen gegen einen Begründer, tru­
stee oder Begünstigten eines trust ein Gericht oder die
Gerichte eines Vertragsstaats entscheiden sollen , so ist
dieses Gericht oder sind diese Gerichte ausschließlich
zuständig, wenn es sich um Beziehungen zwischen
diesen Personen oder ihre Rechte oder Pflichten im
Rahmen des trust handelt .

Gerichtsstandsvereinbarungen und entsprechende Be­
stimmungen in irwsJ-Bedingungen haben keine recht­
liche Wirkung, wenn sie den Vorschriften der Artikel
12 oder 15 zuwiderlaufen oder wenn die Gerichte, de­
ren Zuständigkeit abbedungen wird, aufgrund des
Artikels 16 ausschließlich zuständig sind.
Ist eine Gerichtsstandsvereinbarung nur zugunsten
einer der Parteien getroffen worden, so behält diese
das Recht, jedes andere Gericht anzurufen, das auf­
grund dieses Übereinkommens zuständig ist.

tragsstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet
diese Vertragspartei ihren Wohnsitz hat, oder vor den
Gerichten des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet
der Verbraucher seinen Wohnsitz hat.

Die Klage der anderen Vertragspartei gegen den Ver­
braucher kann nur vor den Gerichten des Vertrags­
staats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet der
Verbraucher seinen Wohnsitz hat.

Diese Vorschriften lassen das Recht unberührt, eine
Widerklage vor dem Gericht zu erheben, bei dem die
Klage selbst gemäß den Bestimmungen dieses Ab­
schnitts anhängig ist.

Artikel 15

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im
Wege der Vereinbarung nur abgewichen werden :
1 . wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der
Streitigkeit getroffen wird oder

2. wenn sie dem Verbraucher die Befugnis einräumt,
andere als die in diesem Abschnitt angeführten
Gerichte anzurufen, oder

2. wenn sie zwischen einem Verbraucher und seinem
Vertragspartner getroffen ist , die zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder ge­
wöhnlichen Aufenthalt in demselben Vertragsstaat
haben, und die Zuständigkeit der Gerichte dieses
Staates begründet, es sei denn, daß eine solche
Vereinbarung nach dem Recht dieses Staates nicht
zulässig ist.

5 . Abschnitt

Ausschließliche Zuständigkeiten

Artikel 1 6

Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschließlich
zuständig :

1 . für Klagen, die dingliche Rechte an unbeweglichen
Sachen sowie die Miete oder Pacht von unbeweg­
lichen Sachen zum Gegenstand haben, die Gerichte
des Vertragsstaats, in dem die unbewegliche Sache
belegen ist ;

2 . für Klagen, welche die Gültigkeit, Nichtigkeit oder
die Auflösung einer Gesellschaft oder juristischen
Person oder der Beschlüsse ihrer Organe zum Ge­
genstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats , in
dessen Hoheitsgebiet die Gesellschaft oder juristi­
sche Person ihren Sitz hat ;

3 . für Klagen, welche die Gültigkeit von Eintragun­
gen in öffentliche Register zum Gegenstand haben,
die Gerichte des Vertragsstaats , in dessen Hoheits­
gebiet die Register geführt werden ;

4. für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültig­
keit von Patenten, Warenzeichen, Mustern und

H Wortlaut geändert gemäß Artikel 11 des Beitrittsüber­
einkommens.
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Artikel 18

Sofern das Gericht eines Vertragsstaats nicht bereits
nach anderen Vorschriften dieses Übereinkommens
zuständig ist, wird es zuständig, wenn sich der Be­
klagte vor ihm auf das Verfahren einläßt. Dies gilt
nicht, wenn der Beklagte sich nur einläßt, um den
Mangel der Zuständigkeit geltend zu machen oder
wenn ein anderes Gericht aufgrund des Artikels 16
ausschließlich zuständig ist .

7. Abschnitt

Prüfung der Zuständigkeit und der Zulässigkeit des
Verfahrens

Artikel 19

Das Gericht eines Vertragsstaats hat sich von Amts
wegen für unzuständig zu erklären, wenn es wegen
einer Streitigkeit angerufen wird, für die das Gericht
eines anderen Vertragsstaats aufgrund des Artikels 16
ausschließlich zuständig ist.

Artikel 20

Läßt sich der Beklagte, der seinen Wohnsitz in dem
Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat und der vor
den Gerichten eines anderen Vertragsstaats verklagt
wird, auf das Verfahren nicht ein, so hat sich das Ge­
richt von Amts wegen für unzuständig zu erklären,
wenn seine Zuständigkeit nicht aufgrund der Bestim­
mungen dieses Übereinkommens begründet ist.
Das Gericht hat die Entscheidung so lange auszuset­
zen, bis festgestellt ist, daß es dem Beklagten möglich
war, das den Rechtsstreit einleitende Schriftstück oder
ein gleichwertiges Schriftstück so rechtzeitig zu emp­
fangen, daß er sich verteidigen konnte, oder daß alle
hierzu erforderlichen Maßnahmen getroffen worden
sind ( 1 ).
An die Stelle des vorstehenden Absatzes tritt Artikel
15 des Haager Ubereinkommens vom 15 . November
1965 über die Zustellung gerichtlicher und außerge­
richtlicher Schiftstücke im Ausland für Zivil- und
Handelssachen, wenn das den Rechtsstreit einleitende
Schriftstück gemäß dem erwähnten Übereinkommen
zu übermitteln war.

8 . Abschnitt

Rechtshängigkeit und im Zusammenhang stehende
Verfahren

Artikel 21

Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten
Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen densel­

ben Parteien anhängig gemacht, so hat sich das später
angerufene Gericht von Amts wegen zugunsten des
zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu er­
klären .

Das Gericht, das sich für unzuständig zu erklären
hätte, kann die Entscheidung aussetzen, wenn der
Mangel der Zuständigkeit des anderen Gerichts gel­
tend gemacht wird.

Artikel 22

Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten
Klagen, die im Zusammenhang stehen, erhoben, so
kann das später angerufene Gericht die Entscheidung
aussetzen, solange beide Klagen im ersten Rechtszug
anhängig sind.

Das später angerufene Gericht kann sich auf Antrag
einer Partei auch für unzuständig erklären, wenn die
Verbindung im Zusammenhang stehender Verfahren
nach seinem Recht zulässig ist und das zuerst angeru­
fene Gericht für beide Klagen zuständig ist.

Klagen stehen im Sinne dieses Artikels im Zusam­
menhang, wenn zwischen ihnen eine so enge Bezie­
hung gegeben ist, daß eine gemeinsame Verhandlung
und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermei­
den, daß in getrennten Verfahren widersprechende
Entscheidungen ergehen könnten.

Artikel 23

Ist für die Klagen die ausschließliche Zuständigkeit
mehrerer Gerichte gegeben, so hat sich das zuletzt an­
gerufene Gericht zugunsten des zuerst angerufenen
Gerichts für unzuständig zu erklären.

9 . Abschnitt

Einstweilige Maßnahmen einschließlich solcher, die
auf eine Sicherung gerichtet sind

Artikel 24

Die in dem Recht eines Vertragsstaats vorgesehenen
einstweiligen Maßnahmen einschließlich solcher, die
auf eine Sicherung gerichtet sind, können bei den Ge­
richten dieses Staates auch dann beantragt werden,
wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das
Gericht eines anderen Vertragsstaats aufgrund dieses
Übereinkommens zuständig ist .

TITEL III

ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG

Artikel 25

Unter „Entscheidung" im Sinne dieses Übereinkom­
mens ist jede von einem Gericht eines Vertragsstaats

(') Absatz 2 geändert gemäß Artikel 12 des Beitrittsüber­
einkommens.
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tragsstaat zwischen denselben Parteien in einem
Rechtsstreit wegen desselben Anspruchs ergangen
ist, sofern diese Entscheidung die notwendigen
Voraussetzungen für ihre Anerkennung in dem
Staat erfüllt , in dem die Anerkennung geltend ge­
macht wird ( 2).

Artikel 28

Eine Entscheidung wird ferner nicht anerkannt, wenn
die Vorschriften des 3 ., 4. und 5 . Abschnitts des
Titels II verletzt worden sind oder wenn ein Fall des
Artikels 59 vorliegt.

Das Gericht oder die Behörde des Staates, in dem die
Anerkennung geltend gemacht wird , ist bei der Prü­
fung, ob eine der im vorstehenden Absatz angeführ­
ten Zuständigkeiten gegeben ist, an die tatsächlichen
Feststellungen gebunden, aufgrund deren das Gericht
des Urteilsstaats seine Zuständigkeit angenommen
hat.

Die Zuständigkeit der Gerichte des Urteilsstaats darf,
unbeschadet der Bestimmungen des ersten Absatzes,
nicht nachgeprüft werden ; die Vorschriften über die
Zuständigkeit gehören nicht zur öffentlichen Ord­
nung im Sinne des Artikels 27 Nummer 1 .

Artikel 29

Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls auf
ihre Gesetzmäßigkeit nachgeprüft werden.

Artikel 30

Das Gericht eines Vertragsstaats, in dem die Anerken­
nung einer in einem anderen Vertragsstaat ergange­
nen Entscheidung geltend gemacht wird, kann das
Verfahren aussetzen, wenn gegen die Entscheidung
ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt worden ist .

Das Gericht eines Vertragsstaats, vor dem die Aner­
kennung einer in Irland oder im Vereinigten König­
reich ergangenen Entscheidung geltend gemacht wird,
kann das Verfahren aussetzen, wenn die Vollstrek­
kung der Entscheidung im Urteilsstaat wegen der Ein­
legung eines Rechtsbehelfs einstweilen eingestellt
ist (3 ).

2. Abschnitt

Vollstreckung

Artikel 31

Die in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidun­
gen, die in diesem Staat vollstreckbar sind, werden in

erlassene Entscheidung zu verstehen ohne Rücksicht
auf ihre Bezeichnung wie Urteil , Beschluß oder Voll­
streckungsbefehl, einschließlich des Kostenfestset­
zungsbeschlusses eines Urkundsbeamten.

1 . Abschnitt

Anerkennung

Artikel 26

Die in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidun­
gen werden in den anderen Vertragsstaaten aner­
kannt, ohne daß es hierfür eines besonderen Verfah­
rens bedarf.

Bildet die Frage, ob eine Entscheidung anzuerkennen
ist, als solche den Gegenstand eines Streites , so kann
jede Partei , welche die Anerkennung geltend macht,
in dem Verfahren nach dem 2. und 3 . Abschnitt die­
ses Titels die Feststellung beantragen, daß die Ent­
scheidung anzuerkennen ist .

Wird die Anerkennung in einem Rechtsstreit vor dem
Gericht eines Vertragsstaats , dessen Entscheidung von
der Anerkennung abhängt, verlangt, so kann dieses
Gericht über die Anerkennung entscheiden .

Artikel 27

Eine Entscheidung wird nicht anerkannt :
1 . wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung
des Staates , in dem sie geltend gemacht wird,
widersprechen würde ;

2 . wenn dem Beklagten , der sich auf das Verfahren
nicht eingelassen hat, das dieses Verfahren einlei­
tende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schrift­
stück nicht ordnungsmäßig und nicht so rechtzei­
tig zugestellt worden ist, daß er sich verteidigen
konnte ( 1 );

3 . wenn die Entscheidung mit einer Entscheidung un­
vereinbar ist, die zwischen denselben Parteien in
dem Staat, in dem die Anerkennung geltend ge­
macht wird, ergangen ist ;

4 . wenn das Gericht des Urteilsstaats bei seiner Ent­
scheidung hinsichtlich einer Vorfrage , die den Per­
sonenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit
sowie die gesetzliche Vertretung einer natürlichen
Person, die ehelichen Güterstände, das Gebiet des
Erbrechts einschließlich des Testamentsrechts be­
trifft, sich in Widerspruch zu einer Vorschrift des
internationalen Privatrechts des Staates , in dem die
Anerkennung geltend gemacht wird , gesetzt hat, es
sei denn, daß die Entscheidung nicht zu einem an­
deren Ergebnis geführt hätte, wenn die Vorschrif­
ten des internationalen Privatrechts dieses Staates
angewandt worden wären ;

5 . wenn die Entscheidung mit einer früheren Ent­
scheidung unvereinbar ist, die in einem Nichtver­ ( 2 ) Nr. 5 eingefügt gemäß Artikel 13 Absatz 2 des Bei­

trittsübereinkommens .
( 3 ) Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 14 des Beitrittsüber­
einkommens.

0 ) Nr. 2 geändert gemäß Artikel 13 Absatz 1 des Bei­
trittsübereinkommens .
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einem anderen Vertragsstaat vollstreckt, wenn sie
dort auf Antrag eines Berechtigten mit der Vollstrek­
kungsklausel versehen worden sind.

Im Vereinigten Königreich wird eine derartige Ent­
scheidung jedoch in England und Wales, in Schott­
land oder in Nordirland vollstreckt, wenn sie auf An­
trag eines Berechtigten zur Vollstreckung in dem be­
treffenden . Teil des Vereinigten Königreichs registriert
worden ist ( 1 ).

Artikel 32

Der Antrag ist zu richten :

— in Belgien an das „tribunal de première instance"
oder an die „rechtbank van eerste aanleg";

— in Dänemark an das „underret";

— in der Bundesrepublik Deutschland an den Vorsit­
zenden einer Kammer des Landgerichts ;

— in Frankreich an den Präsidenten des „tribunal de
grande instance";

— in Irland an den „High Court";

Artikel 33

Für die Stellung des Antrags ist das Recht des Voll­
streckungsstaats maßgebend.

Der Antragsteller hat im Bezirk des angerufenen Ge­
richts ein Wahldomizil zu begründen. Ist das Wahl­
domizil im Recht des Vollstreckungsstaats nicht vor­
gesehen, so hat der Antragsteller einen Zustellungsbe­
vollmächtigten zu benennen.

Dem Antrag sind die in den Artikeln 46 und 47 ange­
führten Urkunden beizufügen.

Artikel 34

Das mit dem Antrag befaßte Gericht erläßt seine Ent­
scheidung unverzüglich, ohne daß der Schuldner in
diesem Abschnitt des Verfahrens Gelegenheit erhält,
eine Erklärung abzugeben .

Der Antrag kann nur aus einem der in Artikel 27 und
28 angeführten Gründe abgelehnt werden.

Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls auf
ihre Gesetzmäßigkeit nachgeprüft werden.

Artikel 35

Die Entscheidung, die über den Antrag ergangen ist,
teilt der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle dem An­
tragsteller unverzüglich in der Form mit, die das
Recht des Vollstreckungsstaats vorsieht.

Artikel 36

Wird die Zwangsvollstreckung zugelassen, so kann
der Schuldner gegen die Entscheidung innerhalb eines
Monats nach ihrer Zustellung einen Rechtsbehelf ein­
legen .

Hat der Schuldner seinen Wohnsitz in einem anderen
Vertragsstaat als dem, in dem die Entscheidung über
die Zulassung der Zwangsvollstreckung ergangen ist,
so beträgt die Frist für den Rechtsbehelf zwei Monate
und beginnt von dem Tage an zu laufen, an dem die
Entscheidung dem Schuldner entweder in Person oder
in seiner Wohnung zugestellt worden ist. Eine Ver­
längerung dieser Frist wegen weiter Entfernung ist
ausgeschlossen.

Artikel 37 (3)

Der Rechtsbehelf wird nach den Vorschriften, die für
das streitige Verfahren maßgebend sind, eingelegt :

— in Italien an die „corte d'appello";

— in Luxemburg an den Präsidenten des „tribunal
d'arrondissement" ;

— in den Niederlanden an den Präsidenten der
„arrondissementsrechtbank";

— im Vereinigten Königreich :

1 . in England und Wales an den „High Court of
Justice" oder im Falle von Entscheidungen in
Unterhaltssachen an den „Magistrates' Court"
über den „Secretary of State";

2. in Schottland an den „Court of Session" oder
im Falle von Entscheidungen in Unterhaltssa­
chen an den „Sheriff Court" über den „Secre­
tary of State";

3 . in Nordirland an den „High Court of Justice"
oder im Falle von Entscheidungen in Unter­
haltssachen an den „Magistrates' Court" über
den „Secretary of State" (2).

Die örtliche Zuständigkeit wird durch den Wohnsitz
des Schuldners bestimmt. Hat dieser keinen Wohnsitz
im Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats, so ist das
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Zwangsvoll­
streckung durchgeführt werden soll .

— in Belgien bei dem „tribunal de première in­
stance" oder der „rechtbank van eerste aanleg";

H Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 15 des Beitrittsüber­
einkommens.

( 2 ) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 16 des Beitrittsüber­
einkommens.

( s) Wortlaut geändert gemäß Artikel 17 des Beitrittsüber­
einkommens.
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— in Dänemark bei dem „landsret";

— in der Bundesrepublik Deutschland bei dem
Oberlandesgericht ;

— in Frankreich bei der „cour d'appel";

— in Irland bei dem „High Court";

— in Italien bei der „corte d'appello";

— in Luxemburg bei der „Cour superieure de
Justice" als Berufungsinstanz für Zivilsachen ;

— in den Niederlanden bei der „arrondissements­
rechtbank";

in dem Urteilsstaat statthafte Rechtsbehelf als ordent­
licher Rechtsbehelf im Sinne von Absatz 1 ( 1 ).

Das Gericht kann auch die Zwangsvollstreckung von
der Leistung einer Sicherheit, die es bestimmt, abhän­
gig machen.

Artikel 39

Solange die in Artikel 36 vorgesehene Frist für den
Rechtsbehelf läuft und solange über den Rechtsbehelf
nicht entschieden ist , darf die Zwangsvollstreckung in
das Vermögen des Schuldners nicht über Maßregeln
zur Sicherung hinausgehen.

Die Entscheidung, durch welche die Zwangsvollstrek­
kung zugelassen wird, gibt die Befugnis, solche Maß­
regeln zu betreiben.

Artikel 40

Wird der Antrag abgelehnt, so kann der Antragsteller
einen Rechtsbehelf einlegen :

— in Belgien bei der „cour d'appel" oder dem „hof
van beroep";

— im Vereinigten Königreich :

1 . in England und Wales bei dem „High Court of
Justice" oder im Falle von Entscheidungen in
Unterhaltssachen bei dem „Magistrates '
Court";

2. in Schottland bei dem „Court of Session" oder
im Falle von Entscheidungen in Unterhaltssa­
chen bei dem „Sheriff Court";

3 . in Nordirland bei dem „High Court of Justice"
oder im Falle von Entscheidungen in Unter­
haltssachen bei dem „Magistrates' Court".

Gegen die Entscheidung, die über den Rechtsbehelf
ergangen ist, finden nur statt :

— in Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und
den Niederlanden : die Kassationsbeschwerde ;

— in Dänemark: ein Verfahren vor dem „hojeste­
ret" mit Zustimmung des Justizministers ;

— in der Bundesrepublik Deutschland : die Rechtsbe­
schwerde ;

— in Irland : ein auf Rechtsfragen beschränkter
Rechtsbehelf bei dem „Supreme Court";

— im Vereinigten Königreich : ein einziger auf Rechts­
fragen beschränkter Rechtsbehelf.

— in Dänemark bei dem „landsret";

— in der Bundesrepublik Deutschland bei dem
Oberlandesgericht ;

— in Frankreich bei der „cour d'appel";
— in Irland bei dem „High Court";

— in Italien bei der „corte d'appello";

— in Luxemburg bei der „Cour superieure de
Justice" als Berufungsinstanz für Zivilsachen ;

— in den Niederlanden bei dem „gerechtshof";

— im Vereinigten Königreich :

1 . in England und Wales bei dem „High Court of
Justice" oder im Falle von Entscheidungen in
Unterhaltssachen bei dem „Magistrates'
Court";

2. in Schottland bei dem „Court of Session" oder
im Falle von Entscheidungen in Unterhaltssa­
chen bei dem „Sheriff Court";

3 . in Nordirland bei dem „High Court of Justice"
oder im Falle von Entscheidungen in Unter­
haltssachen bei dem „Magistrates' Court" (2).

Artikel 38

Das mit dem Rechtsbehelf befaßte Gericht kann auf
Antrag der Partei, die ihn eingelegt hat, seine Ent­
scheidung aussetzen, wenn gegen die Entscheidung im
Urteilsstaat ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt
oder die Frist für einen solchen Rechtsbehelf noch
nicht verstrichen ist ; in letzterem Fall kann das Ge­
richt eine Frist bestimmen, innerhalb deren der
Rechtsbehelf einzulegen ist .

Ist eine gerichtliche Entscheidung in Irland oder im
Vereinigten Königreich erlassen worden, so gilt jeder

H Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 18 des BeitYittsüber­
einkommens .

( 2 ) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 19 des Beitrittsüber­
einkommens.
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Das mit dem Rechtsbehelf befaßte Gericht hat den
Schuldner zu hören. Läßt dieser sich auf das Verfah­
ren nicht ein, so ist Artikel 20 Absätze 2 und 3 auch
dann anzuwenden, wenn der Schuldner seinen Wohn­
sitz nicht in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats
hat.

Artikel 41 (*)

Gegen die Entscheidung, die über den in Artikel 40
vorgesehenen Rechtsbehelf ergangen ist, finden nur
statt :

— in Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und in
den Niederlanden : die Kassationsbeschwerde;

— in Dänemark : ein Verfahren vor dem „hojeste­
ret" mit Zustimmung des Justizministers ;

— in der Bundesrepublik Deutschland : die Rechtsbe­
schwerde;

— in Irland : ein auf Rechtsfragen beschränkter
Rechtsbehelf bei dem „Supreme Court";

— im Vereinigten Königreich : ein einziger auf
Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf.

Artikel 42

Ist durch die ausländische Entscheidung über mehrere
mit der Klage geltend gemachte Ansprüche erkannt
und kann die Entscheidung nicht im vollen Umfang
zur Zwangsvollstreckung zugelassen werden, so läßt
das Gericht sie für einen oder mehrere dieser Ansprü­
che zu .

Der Antragsteller kann beantragen, daß die Zwangs­
vollstreckung nur für einen Teil des Gegenstands der
Verurteilung zugelassen wird.

Artikel 43

Ausländische Entscheidungen, die auf Zahlung eines
Zwangsgelds lauten, sind in dem Vollstreckungsstaat
nur vollstreckbar, wenn die Höhe des Zwangsgelds
durch die Gerichte des Urteilsstaats endgültig festge­
setzt ist.

Artikel 44 (2 )

Ist dem Antragsteller in dem Staat, in dem die Ent­
scheidung ergangen ist, ganz oder teilweise das

Armenrecht oder Kosten- und Gebührenbefreiung ge­
währt worden, so genießt er in dem Verfahren nach
den Artikeln 32 bis 35 hinsichtlich des Armenrechts
oder der Kosten- und Gebührenbefreiung die günstig­
ste Behandlung, die das Recht des Vollstreckungs­
staats vorsieht.

Der Antragsteller, welcher die Vollstreckung einer
Entscheidung einer Verwaltungsbehörde begehrt, die
in Dänemark in Unterhaltssachen ergangen ist, kann
im Vollstreckungsstaat Anspruch auf die in Absatz 1
genannten Vorteile erheben, wenn er eine Erklärung
des dänischen Justizministeriums darüber vorlegt,
daß er die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die
vollständige oder teilweise Bewilligung des Armen­
rechts oder für die Kosten- und Gebührenbefreiung
erfüllt .

Artikel 45

Der Partei, die in einem Vertragsstaat eine in einem
anderen Vertragsstaat ergangene Entscheidung voll­
strecken will , darf wegen ihrer Eigenschaft als Aus­
länder oder wegen Fehlens eines inländischen Wohn­
sitzes oder Aufenthalts eine Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es auch sei,
nicht auferlegt werden.

3 . Abschnitt

Gemeinsame Vorschriften

Artikel 46

Die Partei , welche die Anerkennung einer Entschei­
dung geltend macht oder die Zwangsvollstreckung
betreiben will, hat vorzulegen :

1 . eine Ausfertigung der Entscheidung, welche die für
ihre Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen
erfüllt ;

2 . bei einer im Versäumnisverfahren ergangenen Ent­
scheidung die Urschrift oder eine beglaubigte Ab­
schrift der Urkunde, aus der sich ergibt, daß das
den Rechtsstreit einleitende Schriftstück oder ein
gleichwertiges Schriftstück der säumigen Partei zu­
gestellt worden ist (3 ).

Artikel 47

Die Partei, welche die Zwangsvollstreckung betreiben
will , hat ferner vorzulegen :

1 . die Urkunden, aus denen sich ergibt, daß die Ent­
scheidung nach dem Recht des Urteilsstaats voll­
streckbar ist und daß sie zugestellt worden ist ;

( 1 ) Wortlaut geändert gemäß Artikel 20 des Beitrittsüber­
einkommens .

( 2 ) Wortlaut geändert gemäß Artikel 21 des Beitrittsüber­
einkommens.

( 3) Nr. 2 geändert gemäß Artikel 22 des Beitrittsüberein­
kommens.
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TITEL V

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Artikel 52

Ist zu entscheiden, ob eine Partei im Hoheitsgebiet
des Vertragsstaats , dessen Gerichte angerufen sind,
einen Wohnsitz hat, so wendet das Gericht sein Recht
an .

Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Staat, dessen
Gerichte angerufen sind, so wendet das Gericht,
wenn es zu entscheiden hat, ob die Partei einen
Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat hat, das
Recht dieses Staates an .

Der Wohnsitz einer Partei ist jedoch nach dem Recht
des Staates , dem sie angehört, zu beurteilen , wenn
nach diesem Recht ihr Wohnsitz vom Wohnsitz einer
anderen Person oder vom Sitz einer Behörde abhängt.

Artikel 53

Der Sitz von Gesellschaften und juristischen Perso­
nen steht für die Anwendung dieses Übereinkommens
dem Wohnsitz gleich . Jedoch hat das Gericht bei der
Entscheidung darüber, wo der Sitz sich befindet, die
Vorschriften seines internationalen Privatrechts anzu­
wenden.

Um zu bestimmen, ob ein trust seinen Sitz in dem
Vertragsstaat hat, bei dessen Gerichten die Klage an­
hängig ist , wendet das Gericht sein internationales
Privatrecht an ( 1 ).

TITEL VI

ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN (2 )

Artikel 54

Die Vorschriften dieses Ubereinkommens sind nur auf
solche Klagen und öffentlichen Urkunden anzuwen­
den, die nach dem Inkrafttreten des Ubereinkommens
erhoben oder aufgenommen worden sind.

Nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens er­
gangene Entscheidungen werden, auch wenn sie auf­
grund einer vor dem Inkrafttreten erhobenen Klage
erlassen sind, nach Maßgabe des Titels III anerkannt
und zur Zwangsvollstreckung zugelassen, vorausge­
setzt, daß das Gericht aufgrund von Vorschriften zu­
ständig war, die mit den Zuständigkeitsvorschriften
des Titels II oder eines Abkommens übereinstimmen,

2. gegebenenfalls eine Urkunde, durch die nachge­
wiesen wird, daß der Antragsteller das Armenrecht
im Urteilsstaat genießt.

Artikel 48

Werden die in Artikel 46 Nummer 2 und in Artikel
47 Nummer 2 angeführten Urkunden nicht vorgelegt,
so kann das Gericht eine Frist bestimmen, innerhalb
deren die Urkunden vorzulegen sind , oder sich mit
gleichwertigen Urkunden begnügen oder von der
Vorlage der Urkunden befreien , wenn es eine weitere
Klärung nicht für erforderlich hält .

Auf Verlangen des Gerichts ist eine Übersetzung der
Urkunden vorzulegen ; die Ubersetzung ist von einer
hierzu in einem der Vertragsstaaten befugten Person
zu beglaubigen.

Artikel 49

Die in den Artikeln 46, 47 und in Artikel 48 Absatz 2
angeführten Urkunden sowie die Urkunde über die
Prozeßvollmacht, falls eine solche erteilt wird, bedür­
fen weder der Legalisation noch einer ähnlichen
Förmlichkeit .

TITEL IV

ÖFFENTLICHE URKUNDEN UND
PROZESSVERGLEICHE

Artikel 50

öffentliche Urkunden, die in einem Vertragsstaat auf­
genommen und vollstreckbar sind, werden in einem
anderen Vertragsstaat auf Antrag in den Verfahren
nach den Artikeln 31 ff. mit der Vollstreckungsklausel
versehen. Der Antrag kann nur abgelehnt werden,
wenn die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der
öffentlichen Ordnung des Vollstreckungsstaats wider­
sprechen würde.

Die vorgelegte Urkunde muß die Voraussetzungen für
ihre Beweiskraft erfüllen , die in dem Staat, in dem sie
aufgenommen wurde, erforderlich sind .

Die Vorschriften des 3 . Abschnitts des Titels III sind
sinngemäß anzuwenden.

Artikel 51

Vergleiche, die vor einem Richter im Laufe eines Ver­
fahrens abgeschlossen und in dem Staat, in dem sie
errichtet wurden, vollstreckbar sind, werden in dem
Vollstreckungsstaat unter denselben Bedingungen wie
öffentliche Urkunden vollstreckt.

( J ) Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 23 des Beitrittsüber­
einkommens .

( 2 ) Ubergangsbestimmungen für das Beitrittsübereinkom­
men sind in dessen Titel V enthalten.
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das im Zeitpunkt der Klageerhebung zwischen dem
Urteilsstaat und dem Staat, in dem die Entscheidung
geltend gemacht wird, in Kraft war.

TITEL VII

VERHÄLTNIS ZU ANDEREN ABKOMMEN

— das am 17. April 1959 in Rom unterzeichnete nie­
derländisch-italienische Abkommen über die An­
erkennung und Vollstreckung gerichtlicher Ent­
scheidungen in Zivil- und Handelssachen;

— das am 14. Juli 1960 in Bonn unterzeichnete
deutsch-britische Abkommen über die gegensei­
tige Anerkennung und Vollstreckung von gericht­
lichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssa­
chen ;

— das am 6. April 1962 in Rom unterzeichnete bel­
gisch-italienische Abkommen über die Anerken­
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent­
scheidungen und anderen vollstreckbaren Titeln
in Zivil- und Handelssachen ;

— den am 30. August 1962 in Den Haag unterzeich­
neten deutsch-niederländischen Vertrag über die
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung ge­
richtlicher Entscheidungen und anderer Schuld­
titel in Zivil - und Handelssachen ;

— das am 7. Februar 1964 in Rom unterzeichnete
britisch-italienische Abkommen über die gegensei­
tige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und
das am 14. Juli 1970 in Rom unterzeichnete Zu­
satzprotokoll ; (2 )

— das am 17. November 1967 in Den Haag unter­
zeichnete britisch-niederländische Abkommen
über die gegenseitige Anerkennung und Vollstrek­
kung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsa­
chen ; (2 )

und, sofern er in Kraft getreten ist,

— den am 24. November 1961 in Brüssel unterzeich­
neten belgisch-niederländisch-luxemburgischen
Vertrag über die gerichtliche Zuständigkeit, den
Konkurs, die Anerkennung und die Vollstreckung
von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen
und öffentlichen Urkunden.

Artikel 55

Dieses Übereinkommen ersetzt unbeschadet der Vor­
schriften des Artikels 54 Absatz 2 und des Artikels 56
die nachstehenden zwischen zwei oder mehreren Ver­
tragsstaaten geschlossenen Abkommen :

— das am 8 . Juli 1899 in Paris unterzeichnete bel­
gisch-französische Abkommen über die gericht­
liche Zuständigkeit, die Anerkennung und die
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen,
Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden ;

— das am 28 . März 1925 in Brüssel unterzeichnete
belgisch-niederländische Abkommen über die Zu­
ständigkeit der Gerichte, den Konkurs sowie die
Anerkennung und die Vollstreckung von gericht­
lichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und
öffentlichen Urkunden ;

— das am 3 . Juni 1930 in Rom unterzeichnete fran­
zösisch-italienische Abkommen über die Voll­
streckung gerichtlicher Urteile in Zivil- und Han­
delssachen ;

— das am 18 . Januar 1934 in Paris unterzeichnete
britisch-französische Abkommen über die gegen­
seitige Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen mit Protokoll ; ( x )

— das am 2. Mai 1934 in Brüssel unterzeichnete bri­
tisch-belgische Abkommen über die gegenseitige
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen mit Protokoll ; ( x )

— das am 9. März 1936 in Rom unterzeichnete
deutsch-italienische Abkommen über die Aner­
kennung und Vollstreckung gerichtlicher Ent­
scheidungen in Zivil- und Handelssachen ;

— das am 30. Juni 1958 in Bonn unterzeichnete
deutsch-belgische Abkommen über die gegensei­
tige Anerkennung und Vollstreckung von gericht­
lichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und
öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssa­
chen;

Artikel 56

Die in Artikel 55 angeführten Abkommen und Ver­
träge behalten ihre Wirksamkeit für die Rechts­
gebiete, auf die dieses Ubereinkommen nicht anzu­
wenden ist.

Sie bleiben auch weiterhin für die Entscheidungen
und die Urkunden wirksam, die vor Inkrafttreten die­
ses Übereinkommens ergangen oder aufgenommen
sind.

( x ) Vierter , fünfter und neunter Gedankenstrich eingefügt
gemäß Artikel 24 des Beitrittsübereinkommens.

(2 ) Zwölfter und dreizehnter Gedankenstrich eingefügt
gemäß Artikel 24 des Beitrittsübereinkommens.
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2. wenn das Vermögen die Sicherheit für einen An­
spruch darstellt, der Gegenstand des Verfahrens
ist (3 ).

Artikel 57 ( x )

Dieses Ubereinkommen läßt Übereinkommen unbe­
rührt, denen die Vertragsstaaten angehören oder an­
gehören werden und die für besondere Rechtsgebiete
die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung oder
Vollstreckung von Entscheidungen regeln ( 2).

Es berührt nicht die Anwendung der Bestimmungen,
die für besondere Rechtsgebiete die gerichtliche Zu­
ständigkeit, die Anerkennung oder Vollstreckung von
Entscheidungen regeln und in Rechtsakten der
Organe der Europäischen Gemeinschaften oder in
dem in Ausführung dieser Akte harmonisierten ein­
zelstaatlichen Recht enthalten sind.

Artikel 58

Dieses Übereinkommen berührt die Rechte nicht, die
schweizerischen Staatsangehörigen aufgrund des Ab­
kommens vom 15 . Juni 1869 zwischen Frankreich
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über
die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung
von Urteilen in Zivilsachen zustehen.

Artikel 59

Dieses Ubereinkommen hindert einen Vertragsstaat
nicht, sich gegenüber einem dritten Staat im Rahmen
eines Abkommens über die Anerkennung und Voll­
streckung von Urteilen zu verpflichten, Entscheidun­
gen der Gerichte eines anderen Vertragsstaats gegen
Beklagte, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-«
enthalt in dem Hoheitsgebiet des dritten Staates
haben* nicht anzuerkennen, wenn die Entscheidungen
in den Fällen des Artikels 4 nur in einem der in Arti­
kel 3 Absatz 2 angeführten Gerichtsstände ergehen
können.

Kein Vertragsstaat kann sich jedoch gegenüber einem
dritten Staat verpflichten, eine Entscheidung nicht an­
zuerkennen, die in einem anderen Vertragsstaat durch
ein Gericht gefällt wurde, dessen Zuständigkeit auf
das Vorhandensein von Vermögenswerten des Be­
klagten in diesem Staat oder die Beschlagnahme von
dort vorhandenem Vermögen durch den Kläger ge­
gründet ist.

1 . wenn die Klage erhoben wird, um Eigentums­
oder Inhaberrechte hinsichtlich dieses Vermögens
festzustellen oder anzumelden oder um Verfü­
gungsgewalt darüber zu erhalten, oder wenn die
Klage sich aus einer anderen Streitsache im Zu­
sammenhang mit diesem Vermögen ergibt, oder

TITEL VIII

SCHLUSSVORSCHRIFTEN (4)

Artikel 60 (5)

Dieses Ubereinkommen gilt für das europäische
Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten einschließlich
Grönland, für die französischen überseeischen Depar­
tements und Gebiete sowie für Mayotte.

Das Königreich der Niederlande kann bei der Unter­
zeichnung oder der Ratifizierung dieses Übereinkom­
mens oder zu jedem späteren Zeitpunkt durch Notifi­
kation an den Generalsekretär des Rates der Euro­
päischen Gemeinschaften erklären, daß dieses Uber­
einkommen für die Niederländischen Antillen gilt.
Wird eine solche Erklärung nicht abgegeben, so gel­
ten Verfahren, die in dem europäischen Hoheitsgebiet
des Königreichs aufgrund einer Kassationsbeschwerde
gegen Entscheidungen von Gerichten der Niederlän­
dischen Antillen anhängig sind, als vor diesen Gerich­
ten anhängig.

Abweichend von Absatz 1 gilt dieses Übereinkommen
nicht :

1 . für die Färöer, sofern nicht das Königreich Däne­
mark eine gegenteilige Erklärung abgibt,

2. für die europäischen Gebiete außerhalb des Ver­
einigten Königreichs, deren internationale Bezie­
hungen dieses wahrnimmt, sofern nicht das Ver­
einigte Königreich eine gegenteilige Erklärung in
bezug auf ein solches Gebiet abgibt.

Diese Erklärungen können jederzeit gegenüber dem
Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemein­
schaften abgegeben werden.

Rechtsmittelverfahren, die im Vereinigten Königreich
gegen Entscheidungen von Gerichten in den in Absatz
3 Nummer 2 genannten Gebieten angestrengt werden,
gelten als Verfahren vor diesen Gerichten.

Rechtssachen, die im Königreich Dänemark nach
der Zivilprozeßordnung für die Färöer (Lov for Fae­

(3) Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 26 des Beitrittsüber­
einkommens.

( 4 ) Schlußbestimmungen für das Beitrittsübereinkommen
sind in dessen Titel VI enthalten.

(5 ) Wortlaut geändert gemäß Artikel 27 des Beitrittsüber­
einkommens.

H Wortlaut geändert gemäß Artikel 25 Absatz 1 des Bei­
trittsübereinkommens.

( 2 ) Anwendungsbestimmungen zu diesem Absatz sind in
Artikel 25 Absatz 2 des Beitrittsübereinkommens fest­
gelegt.
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raerne om rettens pleje) ausgetragen werden, gelten
als Rechtssachen, die vor den Gerichten der Färöer
verhandelt werden.

Artikel 61

Dieses Ubereinkommen bedarf der Ratifizierung
durch die Unterzeichnerstaaten . Die Ratifikationsur­
kunden werden beim Generalsekretär des Rates der
Europäischen Gemeinschaften hinterlegt.

Artikel 62 (*)

Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des drit­
ten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde durch denjenigen Unterzeich­
nerstaat folgt, der diese Förmlichkeit als letzter vor­
nimmt.

a ) die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde;

b) den Tag, an dem dieses Übereinkommen in Kraft
tritt ;

c) die gemäß Artikel 60 eingegangenen Erklärun­
gen (2);

d ) die gemäß Artikel IV des Protokolls eingegange­
nen Erklärungen ;

e) die Mitteilungen gemäß Artikel VI des Protokolls.

Artikel 65

Das diesem Übereinkommen im gegenseitigen Einver­
nehmen der Vertragsstaaten beigefügte Protokoll ist
Bestandteil dieses Ubereinkommens.

Artikel 66

Dieses Ubereinkommen gilt auf unbegrenzte Zeit.

Artikel 67

Jeder Vertragsstaat kann eine Revision dieses Uber­
einkommens beantragen. In diesem Fall beruft der
Präsident des Rates der Europäischen Gemeinschaften
eine Revisionskonferenz ein.

Artikel 68 (3)

Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in deut­
scher, französischer, italienischer und niederländi­
scher Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut glei­
chermaßen verbindlich ist ; es wird im Archiv des
Sekretariats des Rates der Europäischen Gemein­
schaften hinterlegt; der Generalsekretär übermittelt
der Regierung jedes Unterzeichnerstaates eine beglau­
bigte Abschrift .

Artikel 63

Die Vertragsstaaten bekräftigen, daß jeder Staat, der
Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
wird, verpflichtet ist, sein Einverständnis damit zu er­
klären, daß dieses Übereinkommen den Verhandlun­
gen zwischen den Vertragsstaaten und diesem Staat
zugrunde gelegt wird, die erforderlich werden, um die
Ausführung des Artikels 220 letzter Absatz des Ver­
trages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge­
meinschaft sicherzustellen.

Die erforderlichen Anpassungen können Gegenstand
eines besonderen Übereinkommens zwischen den
Vertragsstaaten einerseits und diesem Staat anderer­
seits sein.

Artikel 64

Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Ge­
meinschaften notifiziert den Unterzeichnerstaaten : ( 2 ) Buchstabe c) geändert gemäß Artikel 28 des Beitritts­

übereinkommens.
(3 ) Vgl . auch Artikel 37 Absatz 2 des Beitrittsübereinkom­
mens, der vorschreibt, daß der dänische, der englische
und der irische Wortlaut gleichermaßen verbindlich
sind.

( 1 ) Für das Inkrafttreten des Beitrittsübereinkommens vgl .
dessen Artikel 39.
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Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter
dieses Ubereinkommen gesetzt .

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas de la
présente convention .

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla pre­
sente convenzione.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit
Verdrag hebben gesteld .

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtund­
sechzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit .

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre millenovecentosessantotto .

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd achtenzestig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Willy BRANDT

Pour le président de la République française
Michel DEBRÉ

Per il presidente della Repubblica italiana
Giuseppe MEDICI

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg
Pierre GRÉGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
J.M.A.H. LUNS


